
2. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung einmaliger Beiträge 
für öffentliche Verkehrsanlagen der Gemeinde Werther (Straßenausbaubeitrags- 
satzung – StABS) 
 
                                                          Präambel 
 
Aufgrund § 19 Abs. 1 Satz 1 der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (ThürKO) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 28. 01. 2003 (GVBL. S. 41), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 14. Dez. 2016 (GVBl. S. 558) und der §§ 2 und 7 des Thüringer 
Kommunalabgabengesetzes (ThürKAG vom 07. August 1991, GVBl. S. 329) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 19. September 2000 (GVBl. S. 301), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 d. Gesetzes vom 20. März 2014  (GVBl. S. 82) hat der Gemeinderat Werther fol-
gende 2. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung einmaliger Beiträge für 
öffentliche Verkehrsanlagen der Gemeinde Werther (Straßenausbaubeitragssatzung – 
StABS) in seiner Sitzung am 23. Februar 2017 beschlossen. 
 
 

Artikel 1  
(Änderung der Satzung) 

 

                                             § 9 – Vorauszahlung und Ablösung 

 
(1) Sobald mit der Durchführung der beitragsfähigen  Baumaßnahme begonnen worden  

ist, kann die Gemeinde Werther Vorausleistungen, höchstens jedoch bis zur Höhe des 
voraussichtlichen Beitrages, erheben (Vorausleistungsbescheid). 

 
(2) Der Straßenausbaubeitrag kann vor Entstehung der Beitragspflicht durch Vertrag ab-

gelöst werden. Der Ablösebetrag richtet sich nach der voraussichtlichen Höhe des 
nach Maßgabe dieser Satzung ermittelnden Straßenausbaubeitrages. 

 
 

                                                         § 10 – Beitragspflichtige 
 

(1)  Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides       
       Eigentümer des Grundstückes, Erbbauberechtigter oder Inhaber eines dinglichen     
       Nutzungsrechtes im Sinne des Artikels 233 § 4 des Einführungsgesetzes zum  
       Bürgerlichen Gesetz-buche (EGBGB) ist.  
       Mehrere Beitragspflichtige sind Gesamtschuldner; bei Wohnungs- und Teileigentum       
       sind die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer nur entsprechend ihrem Miteigen-       
       tumsanteil beitragspflichtig. 

 

(2)  Ist der Eigentümer oder Erbbauberechtigte nicht im Grundbuch eingetragen oder ist      
     die Eigentums- oder Berechtigungslage in sonstiger Weise ungeklärt, so ist an seiner       
     Stelle derjenige abgabepflichtig, der zum Zeitpunkt des Entstehens der Abgabepflicht       
     der Besitzer des betroffenen Grundstückes ist.  

  Bei einer Mehrheit von Besitzern ist jeder entsprechend der Höhe seines Anteils am     
  Mitbesitz zur Abgabe verpflichtet. 

 
 
 
 
 



                                                              § 11 – Fälligkeit 
 

(1) Die Beitragsschuld entsteht, wenn die Baumaßnahme tatsächlich beendet ist.  
Vor Entstehung der Beitragsschuld kann von den Beitragspflichtigen eine Voraus-
zahlung nach § 9 Abs. 1 erhoben werden. Im Falle der Kostenspaltung (§ 7) entsteht 
die Beitragsschuld mit der tatsächlichen Beendigung der Teilmaßnahme bei der Bil-
dung von Erschließungseinheiten (§ 6 Abs. 2) mit der Beendigung   der Maßnahmen 
an den die Erschließungseinheit bildenden Straßen. 

 
(2) Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides fällig. 
 

 
 

Artikel 2 (Inkrafttreten) 
 
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
 
Ausfertigungsvermerk: 
Die Übereinstimmung des Satzungstextes mit dem Willen des Gemeinderates Werther sowie die Einhaltung 
des gesetzlichen vorgeschriebenen Satzungsverfahrens werden bekundet. 
 
Beschluss-/Rechtsaufsichtsvermerk: 
In der Sitzung des Gemeinderates Werther vom 23. 2. 2017 wurde die 2. Satzung zur Änderung der Satzung 
über die Erhebung einmaliger Beiträge für öffentliche Verkehrsanlagen der Gemeinde Werther 
(Straßenausbaubeitragssatzung – StABS)  beschlossen – Beschluss-Nr. 6/17. 
Die Kommunalaufsicht des Landratsamtes Nordhausen hat mit Schreiben vom 28. 03. 2017    Akt.-Zei.: 
30/092.6//Schö -  die 2. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung einmaliger Beiträge für 
öffentliche Verkehrsanlagen der Gemeinde Werther (Straßenausbaubeitragssatzung – StABS ) 
rechtsaufsichtlich gewürdigt und die  Bekanntmachung gem. § 21 Abs. 3 Satz 2 ThürKO genehmigt. 
 
Bekanntmachungshinweis: 
Verstöße wegen der Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften, die nicht die Ausfertigung und diese 
Bekanntmachung betreffen, können gegenüber der Gemeinde Werther geltend gemacht werden. Sie sind 
schriftlich unter Bezeichnung des Sachverhaltes geltend zu machen. Werden solche Verstöße nicht innerhalb 
einer Frist von einem Jahr nach dieser Bekanntmachung geltend gemacht, sind diese Verstöße unbeachtlich. 
 

Gemeinde Werther 
Werther, den  31. 3. 2017 
 
  
 
H.-J. Weidt 
Bürgermeister                                                                      Siegel 

 
      
 
 

 


